
396 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen desN ationalratesXIV. GP 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Maria 
Metzker und Genossen auf Änderung des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 in der 

geltenden Fassung (37/A) 

Die Ahgeor,dneten Matia Met z k er, Pan s i 
und Genoss.en haben in der Sitzung de~ Na6onal
rates am 30. November 1976 den dhgenannten 
Initiativantrag, der dem Finanz- und Budget
ausschuß zugewiesen wurde, eingebracht. 

Der vorliegende Antrag sieht eine Erhöhung 
der Familiel1ibeihilfen zum 1. Jänner 1977 um 
30 S mon1atlich je Kind vor. Weiters soll die 
SchulfahrtibeihiHe für die Kin1der, die keine 
MögLichkeit einer Schülerfreifahrt haben, rück
wirkend mit 1. Septemher 1976, slOhin mit 
.B~ginn des laufenden -SchuLjahres, vel1bessert wer
den; die Erhöhung beträgt ü1ber 100% • Eine wei
tere Verbesserung i.n der Famillienlbeihijfenge~ 
währung ist hezüglich der Kinder vOl1ges·ehen, die 
im elterlichen Betrieb eine Lehre durchmachen. 
Während für diese .Kinder bisher der BeihiMen
anspruch mit V:oIlel1idrung des 18. Lebensjahres 
der Kil1ider erlosch, soll llJumehr di·e Beihillfe über 
diesen Zeitpunkt hinaus bis zur Beendigung des 
Lehrvel'hältnisses gew~'hrt werden. 

Die' Finanzierung der in der 312'. Novelle zum 
Allgemeinen Sozialversich,erung~ge&etz (181 der 
Beilagen zu den Stenographisch,en Prot-okollen 
Ides Nationalrates XIV. GP) vOl1gesehenen UnfaM
versicherung der Schüler und Studenten soH mLm 

Teil aus ,d:em AUSigleichsfonds für Familienbei-

Koller 
Berichterstatter 

hilfen erfolgen. Der vorliegel1ide Antrag sieht 
vor, daß für die Jahre 1977 und 1978 Beiträge 
von je 30 Millionen S an' die Allgemeine Unfall
versicherungsianstalt aus dem Ausgleich~j)onds zu 
zahlen sinld. 

Der Finan~- und BucLgetausschuß ha.t di·esen 
Initiativantra,g in seiner Sitzung am 10. Dezem
ber 1976 in Verharildlung genommen. Zum 
Gegen~tande sprachen außer dem Berichterstatter 
die Abgeordneten Dr. Mallga H u hin e k, Dok
tor S c h m i d t, Maria Met z k er, H i e t 1 , 
Dr. KOhlma,ier, Dipl.~II1ig. Dr. Zittmayr 
und Dr. S c h w i m m ,e r sowie Staatss,ekretär 
Elfriede Kar L • 

Bei der Albstirrnmung wmde der im Antrag 
37/Aenthaltene Gesetzentwurn in: der beige
druckten Fassung teils ein:stimmig, teils mehr
stimmig angenommen. 

Ein AbänJderungsantrag des Albgeoroneten 
Dr. S c h m ·i d t fand nicht die ernol"derliche 
Mehrheit im Ausschuß. 

Weiters fand ein A:bänderungsantrag der 
Abgeordneten Dr. Marga H u hin e k im Aus
schuß nicht die erforderliche Mehl"heit. 

Als Er:gebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanz- und Budgetausschuß somit den 
An t rag, ,der Nationalrat woMe dem an ge -
s chI 0 S sen enG es e t zen t w U I' f die ver
fa.ssungsmäß~ge Zustimmung ertei·len. 

Wien, 1976 12 10 

Dr. Tull 
Obmann 

-j. 
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2 396 der Beilagen 

). 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 4. Im § 30 c halben die Alb&ätze 1 unld 2' zu 
1976, mit dem das Familienlastenausgleichs- lauten: 

gesetz 1967 geändert wird ,,§ 30 c. (1) Die Schulfahrtbeihllrfe beträgt, 

Der Nationalrat hat beschlos's:en: 

Artikel I 

Das Familienlastena;usgleichsgesetz 1967, BGBl. 
Nr. 376, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 302/1968, 'BGBl. NI'. 195/1969, BGBt 
Nr. 10/1970, BGB.l. Nr. 415/1970, WBl. 
Nr. 1'16/1971, BGB'JI. Nr. 229/1971, BGBl. 
N;. 284/1972, BGBl. Nr. 23/1973, BGBl. Nr. 385/ 
1973, BGB!. Nr. 29/1974, BGB!. Nr.418/1974 und 
BGBI. NI'. 290/1976 wir,d wie folgt geändert: 

1. § 5 Albs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Keinen Anspruch auf FamilienbeihiMe 
haben Personen für Kinder, die das 18. Lebens
jahr v.al1endet haben und ,im Betrieb dieser Per
son odier deren Ehegatten haupoberuflich tätig 
sind, sofern nicht ein gesetzlidJ. anerkanntes 
Lehrverhä:hnis vorliegt, welches unmittelbar nach 
Beendigung der Schula'll'sbildung des Kindes 
begonnen wurde. Eine hauptberuflidJ.e Tätigkeit 
des Kindes liegt nicht vor, wenn ein Kind, das 
sich in Schu:1a'1lshilclung Ibefindet, ausschließlidJ. 
während der Schulferien im Betrieb des 
AnSipruchsberecht1gten oder dessen Ehegatten 
beschäftigt ist." 

2. § 8 Aibs. 2 hat zu lauten: 

,,{2') Die FamilienbeihiHe beträgt 
für ein Kind monatlich ..... " .. . 
für zwei Kindier monatillich ....... . 
für ,drei Kinder monatlich ....... . 
für vier Kinder monatlich, ....... . 
für jedes weitere Kind monatlich .. 

3. § 8 Abs. 3 hat zu lauten: 

450 S, 
940 S, 

1.530 S, 
2.040 S, 

540 S." 

,,(3) Die Familienibeihilfe einer VoHwaise (§ 6) 
beträgt monatlich 450 S." 

wenn der Schulweg nicht länger als 10 km ist und 
a) an einem Schultag oder an zwei 

Schultagen in der Woche zurück-
ge1egtwind, monadich ......... .40 S, 

h) an drei 'Oder vier S<:hrulta,gen in 
der Woche zurückgelegt wird, 
monatlidJ. .................... 80 S, 

c) an mehr aJs vier Schultagen in der 
Woche zUl"'Ückgclegt wird, monat-
lich .......................... 1'20 S. 

(2) Die Schulf.ahrtbeihi~fe beträgt, wenn der 
Schulweg länger als 10 km ist und 

a) an einem Schuhag ooer a;n zwei 
Schultagen in der Woche zurück-
gelegt wil.'1d, monatlich .......... 60 S, 

h) an' drei oder v.i'er Schultagen in 
der Woche Ziurückgelegt wird, 
monatlich .... : ............... 120 S, 

c) an m~hr als vier Schultagen in der 
Woche zul"'Ückge1iegt wir,d, monat-
~ich .....•.. : ................. 180 S." 

5. Nach § 39 ist folgender § 39 a eiI&ufügen: 

,,§ 39 a. (1) Aus Mitteln des A'1lsg1eichsfonds 
für FamilienhdhiHen sind ,der AlLgemeinen 
Un,fal1ver~ichler:ungsanstalt für die gesetzliche 
Unbllversi,cherung ,der. SchüIer und Studenten 
(§ 8 A:bs. 1 Z. 3 lit. hund i des AHgemeinen 
Sozialversich,erungsgesetzes) Beitr~ge für die 
Jahre 1977 und 1978 in Höhe von je 30 Mil'
lionen S zu zahlen. 

(2) Die Beiträge nach A:bs. 1 sind in dem J aht 
zu leisten, für weI'ches s,ie bestimmt sind." 

Artikel 11 

(1) Art. I Z. 2 und 3 dies,es Bunlde~esetzes 
treten mit 1. Jänner 1977 in Kraift. 

'(2') Art. I Z. 4 .dieses Bundesgesetzes t1"iu rück
wirkend! mit 1. September 1976 in Kraft. 

(3) Mit der V;oHziehung dieses Bundesgesetzes 
,ist der Bundesminister für Finanzen hetraut. 

396 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




